
Ti
m

on
 M

er
te

ns
A

cc
ou

nt
ab

ili
ty

 im
 e

ur
op

äi
sc

he
n 

D
at

en
sc

hu
tz

re
ch

t

Der Verlag im Internet: www.ruw.de

Timon Mertens

Accountability im  
europäischen  
Datenschutzrecht

Mit Accountability hat der europäische Gesetzgeber 2018 einen Begriff in den Kanon 
der datenschutzrechtlichen Prinzipien in Artikel  5 Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) aufgenommen, den auch bereits die OECD-Richtlinien zum internationalen 
Datentransfer von 1980 verwenden und der in den vergangenen Jahren zu einem viel-
fach verwendeten Schlagwort in gesellschaftlichen Debatten geworden ist, in denen 
es um die Zuweisung von Verantwortung geht.

Im europäischen Datenschutzrecht herrscht allerdings alles andere als Klarheit, 
 welche Handlungspflichten genau aus dieser gem. Art. 288 Abs. 2 AEUV direkt an-
wendbaren Norm für datenschutzrechtlich Verantwortliche und insbesondere für 
Unternehmen folgen. Die vorliegende Arbeit untersucht ausgehend von der reich-
haltigen englischsprachigen Literatur zum Topos der Accountability, welche Inhalts-
dimensionen dem Konzept zukommen und in welchen Normen der DSGVO diese ihre 
Entsprechung gefunden haben. Dabei wird vor allem der adaptive Charakter von 
Accountability herausgearbeitet, der es zu einem technik- und entwicklungsoffenen 
Instrument der Durchsetzung materieller Normen macht.

Dem im angloamerikanischen Accountability-Diskurs gebräuchlichen Dreiklang „who  
is accountable for what and to whom“ folgend, untersucht die vorliegende Arbeit 
aufbauend auf den datenschutzrechtlichen Verantwortungsfiguren des (gemein-
sam) Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters, welche Pflichten insbesondere  
Konzernen sowie deren Leitungsebenen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten zukommen. Hierzu wird die vom europäischen Gesetzgeber in den Erwägungs-
gründen ausdrücklich als maßgebend bezeichnete kartellrechtliche Rechtsprechung 
des EuGH (Akzo-Vermutung) in das Datenschutzrecht übertragen. Abschließend  
werden die Parteien untersucht, die aus dem Prinzip der Accountability Rechte ab-
leiten können.
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A. Einleitung – Verantwortung für Daten-
verarbeitungen als Grundrechtseingriff

„Der Besitz großer Macht impliziert stets eine große Verantwortung“1

Die rasante informationstechnologische Entwicklung seit dem Ende des 20. 
Und dem Beginn des 21. Jahrhunderts verschiebt das etablierte Kräftever-
hältnis zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren und stellt 
damit die etablierten Funktionsmechanismen der Aufsicht und Kontrolle 
vor beachtliche Herausforderungen. Der Grund für diese Verschiebung sind 
sowohl die Fähigkeiten, die nicht-staatlichen Akteuren durch die Verarbei-
tungen von Informationen zukommen als auch die schlichte Menge von 
Daten, die einzelnen Akteuren zur Verfügung stehen. Die Informationen, 
die sich aus den Daten gewinnen lassen, ermöglichen es den privaten Ak-
teuren, Rückschlüsse über natürliche Personen zu ziehen bzw. zunächst 
anonym gewonnene Erkenntnisse auf diese anzuwenden,2 etwa indem 
durch Big Data Analysen neue Zusammenhänge erkannt oder bestehende 
neu interpretiert werden. Dadurch erlangen die datenverarbeitenden Ak-
teure Macht und Machtpositionen gegenüber den betroffenen natürlichen 
Personen. Obwohl Macht sowohl in vielerlei Gestalt auftreten, sich also 
in phänotypischer Form realisieren, als auch in verschiedener Weise ver-
standen, im Sinne einer subjektiven Bewusstseinswahrnehmung als solche 
empfunden werden kann, bildet sie abstrakt gesprochen die Fähigkeit, „das 
Denken und Verhalten von anderen […] zu steuern oder zu beeinflussen“.3 
Dem Instrument der Macht wohnt damit definitionsgemäß die Möglichkeit 
inne, auf Verhaltens- und Entscheidungsprozesse der Machtunterworfenen 
einzuwirken. Aufgrund dieser Eigenschaft ist ihr die Konnotation asym-
metrischer Verhältnisse und die Tendenz inhärent, die „Freiheit der Macht-
unterworfenen“ und damit das Schutzgut der Grundrechte,4 zu beeinträchti-
gen, denn zugespitzt kann „[d]er Freiheit einer Partei […] ein Machtdefizit 
bzw. die Ohnmacht einer anderen Partei“ entsprechen.5 Macht stellte in 

1  So vorgetragen 1817 von einem britischen Parlamentsabgeordneten des House of Com-
mons (Lamb) bezüglich der Frage, welche Rolle den Medien wegen einer als aufwieg-
lerisch wahrgenommenen Berichterstattung zukäme, nachzulesen in: Hansard, Parlia-
mentary Debates, Vol. XXXVI, 1817, S. 1227: „the possession of great power necessarily 
implies great responsibility.”, Übersetzung d. d. Verfasser.

2  Gerade diese Fähigkeit zur Informationsgenese bestimmt den (wirtschaftlichen) Wert 
personenbezogener Daten, siehe dazu Albers, in: Friedewald/Lamla/Roßnagel, Informa-
tionelle Selbstbestimmung im digitalen Wandel, 2017, 11 (23 f.); Linardatos, in: Specht-
Riemenschneider/Werry/Werry, Datenrecht, 2020, § 5.3, Rn. 78 ff.

3  Roßnagel, MMR 2020, 222 f.; differenzierend zu diesem auf Max Weber zurückgehen-
den Verständnis Roth, in: Roth, Macht, 2016, 201 (206 ff.).

4  So Roßnagel, MMR 2020, 222.
5  Buddeberg, in: Heidbrink/Langbehn/Loh, Handbuch Verantwortung, 2017, 417 (419).
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dieser Form traditionell eine Eigenschaft des Staates dar, die entsprechend 
der „inneren Logik des Rechtsstaates“6 auf das Maß zu begrenzen sei, 
welches aufgrund von rationaler Einsicht, ideologischer oder moralischer 
Überzeugung, ständiger Übung oder selbst einer maßvollen Ausübung von 
Zwang als legitim angesehen wird.7 Es ist gerade dieser Zusammenhang 
zwischen der Fähigkeit zur Beeinflussung auf der einen und den begrenz-
ten Möglichkeiten auf der anderen Seite, sich der Beeinflussung zu ent-
ziehen, welche die Forderung nach einer sozialverträglichen Ausübung von 
Macht entstehen lässt.
Der Staat ist zu diesem Zweck verfassungsrechtlich verpflichtet, Eingriffe 
in die deshalb auch als Abwehr- und Freiheits(grund)rechte bezeichneten 
Wertungsentscheidungen der Verfassung zu rechtfertigen.8 Der wesentliche 
Faktor bei der Beurteilung von Macht sind jedoch nicht die Akteure, son-
dern die Verfügungsgewalt über die Mittel, aus denen die jeweilige Beein-
flussungsmöglichkeit entsteht. Mit wachsender Technisierung nahezu aller 
Lebensbereiche besteht eine solche zunehmend bei privaten Unternehmen, 
durch die von ihnen vertriebenen Produkte und Dienstleistungen als entspre-
chend relevante Machtfaktoren. Um die grundrechtlich verbürgte Freiheit 
natürlicher Personen dennoch wirksam zu schützen, bedarf folglich auch die 
Macht dieser kommerziell agierenden Akteure der Begrenzung. Erschwert 
wird diese Begrenzung jedoch durch die Tatsache, dass die durch sie be-
troffenen Akteure ihrerseits regelmäßig Träger von Grundrechten wie der 
Handlungs- oder Berufsfreiheit sind, was der Gesetzgeber im Wege einer 
wertenden Abwägung in einen Ausgleich zu bringen hat.9 Sofern die Vo-
raussetzungen indes vorliegen, kann „die mittelbare Grundrechtsbin-
dung Privater einer Grundrechtsbindung des Staates […] nahe oder auch 
gleichkommen“.10 Damit sind beim Vorliegen der Voraussetzungen an die 
Datenverarbeitungen von privatwirtschaftlichen Unternehmen ähnlich hohe 
Anforderungen an die Rechtmäßigkeit einer Datenverarbeitung zu stellen, 

 6  Sokol, in: Schmidt/Weichert, Datenschutz, 2012, 137 (139).
 7  Vgl. zu diesen Anerkennungskriterien di Fabio, Herrschaft und Gesellschaft, 2016, 

29 f.; Führ, in: Hentschel/Hornung/Jandt, FS Roßnagel, 2020, 21 (23).
 8  Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 2020, Vorb. vor Art. 1, Rn. 3 und 6.
 9  Bentham, Principles of Legislation, Ch. X, 259, formulierte daher zutreffend: “It is with 

government, as with medicine. They have both but a choice of evils. Every law is an 
evil, for every law is an infraction of liberty […]”.

10  BVerfG, Urt. v. 22.2.2011 – 1 BvR 699/06, BVerfGE 128, 226 (248) = NJW 2011, 
1201 (1204); Taeger, in: Taeger/Gabel, DSGVO BDSG TTDSG, 2022, Art. 6, Rn. 5 f., 
vgl. zur sog. horizontalen Drittwirkung der Grundrechte Weichert, in: Däubler et al., 
DSGVO BDSG, 2020, Einl. Rn. 14; Streinz, in: Streinz, GRCh, 2018, Art. 8, Rn. 6; 
Augsberg, in: v. d.Groeben/ Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, GRCh., 2015, 
Art. 8, Rn. 9 f.; Gallwas, in: Conrad/Grützmacher, FS Schneider, 2014, 347 (350), 
Rn. 9 ff.; krit. Veil, NVwZ 2018, 686 (689), ders., CR-Blog v. 22.5.2019: Teil III: Die 
totale Drittwirkung, bzw. ablehnend Giesen, NVwZ 2019, 1711 (1713).
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wie bei staatlichen Stellen. Die mit der Handlungsfreiheit des Akteurs in-
nerhalb des gesetzlichen Rahmens verbundene normative Erwartungshal-
tung zur Rücksichtnahme wird als Verantwortung oder Verantwortlichkeit 
bezeichnet; „[s]ie ist die Kehrseite der dem Individuum versprochenen 
Achtung seiner Selbstbestimmung“.11 Das „Prinzip der Verantwortung“12 
wird vor diesem Hintergrund insbesondere in einer Weise verwendet, die 
eine Haftungs- und Ausgleichskomponente transportiert,13 sofern eine Partei 
aufgrund der ausgeübten Handlungs- und Entfaltungsfreiheit einer anderen 
Partei zu Schaden kommt, wodurch letztere der an sie gerichteten Anfor-
derung an eine schonende Ausübung ihrer Macht nicht entsprochen hat.14 
Wie zu zeigen sein wird, ist insbesondere die Sanktionskomponente prägend 
für das Verständnis von Verantwortung im amerikanischen Rechtsraum, und 
wohl auch für das Verständnis der EU-Institutionen im Rahmen der Refor-
mierung des europäischen Datenschutzrechts, die zur Verabschiedung der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)15 geführt haben.16

Die verantwortungsbegründende Situation einer Machtasymmetrie ist in be-
sonderem Maße in der modernen Welt der Datenökonomie präsent,17 da die 
Verarbeitung personenbezogener Daten es Akteuren ermöglicht, wesentlich 
zielgenauere Effekte für natürliche Personen zu bewirken. Der daraus ent-
stehenden Fähigkeit, das Denken, Handeln und Verhalten eben dieser Perso-
nen zu beeinflussen, etwa indem entsprechende Algorithmen Filterblasen er-
zeugen oder die Auswertung politischer Ansichten ermöglichen (Cambridge 

11  Klement, in: Heidbrink/Langbehn/Loh, Handbuch Verantwortung, 2017, 559 (562).
12  Mit dieser Bezeichnung i. R.d. Beweislastumkehr zugunsten des Geschädigten Repgen, 

in: Baumgärtel/Laumen/Prütting, Handbuch der Beweislast, 2019, Bd. 2, § 280 BGB, 
Rn. 100.

13  Bennett, PLBI 2010, 21 (22); Greenleaf, UNSW Law Research, 2019, 8; Schedler, in: 
Schedler/Diamond/Plattner, The Self-Restraining State, 1999, 13 (15 und 17; „[…] in-
consequential accountability is no accountability at all.“); Bovens, ELJ 2007, 447 (451).

14  Vgl. Klement, in: Heidbrink/Langbehn/Loh, Handbuch Verantwortung, 2017, 559 
(564 f.), mit einer Reihe von Beispielen; ähnlich unter Rückgriff auf Canaris Vertrau-
enshaftungstheorie, Buck, Wissen und juristische Person, 2000, 107; ähnlich zur Funk-
tion der Gefährdungshaftung als „Korrelat der Handlungsfreiheit“ auch Taeger, Außer-
vertragliche Haftung, 1995, 71.

15  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.4.2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG.

16  Vgl. etwa die Begründung von Albrecht/Jotzo, Das neue Datenschutzrecht, 2017, 55, 
Rn. 18; Buddeberg, in: Heidbrink/Langbehn/Loh, Handbuch Verantwortung, 2017, 417 
(421), scheint von einem fast linearen Zusammenhang zwischen Handlungsmacht und 
(umfangreicher) Verantwortungszurechnung auszugehen, der auch gegenseitige Rück-
schlüsse zulassen solle.

17  HBfDI, Tätigkeitsbericht 2020, S. 13 ff., mit einer Reihe von Beispielen; Poll, Daten-
schutz in und durch Unternehmensgruppen, 2018, 304 f., insb. Fn. 1041; auch schon 
früh Mulgan, AJPA 2000, 87.
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Analytica), oder Handlungsfähigkeiten im Wege von Tracking und Preis-
diskriminierung einzuschränken, muss auf Regulierungsebene mit dem Ziel 
eines sozialverträglichen Ausgleichs begegnet werden. Zusätzlich bedarf es 
einer Stärkung auf Durchsetzungs- und Vollzugsebene. Indem Unterneh-
men in der Verarbeitung personenbezogener Daten eine Einkommensquel-
le ausmachen,18 ist es für sie von zunehmender Wichtigkeit, diese Quelle 
durch sowohl technisch als auch rechtlich professionalisiertes Personal zu 
verteidigen. Und während diese Professionalisierung selbst dedizierte Auf-
sichtsbehörden vor Herausforderungen stellt,19 wird es für Betroffene un-
gleich schwieriger, die technische und rechtliche Entwicklung und damit die 
sozialen und wirtschaftlichen Wirklichkeiten und Zusammenhänge zu ver-
stehen und gegebenenfalls ihre Datenschutzrechte effektiv wahrzunehmen.20 
Die ausdrückliche Aufnahme des Verantwortungsprinzips in die Art. 5 Abs. 2 
und Art. 24 Abs. 1 S. 1 DSGVO durch den europäischen Verordnungsgeber 
kam daher nicht überraschend. Allerdings sind bislang weder das Verhältnis 
dieser beiden Normen zueinander, zu den übrigen materiellen Normen der 
DSGVO oder ihr genuin eigenständiger, normativer Gehalt zufriedenstel-
lend durch Literatur und Rechtsprechung aufgearbeitet worden.
Verantwortung und legitime Machtausübung stehen, wie gezeigt wurde und 
im Verlauf der vorliegenden Arbeit weiter konkretisiert werden wird, in ei-
nem engen Verhältnis zueinander. Da Macht traditionell etwas ist, das staat-
lichen Institutionen innewohnt, ist in den letzten Jahrzehnten im Bereich der 
Politik- und Gesellschaftswissenschaften intensiv zur Verantwortung bei der 
Ausübung von Macht unter dem Begriff der Accountability geforscht wor-
den, woraus sich ein reicher Fundus an Erkenntnissen zu deren Funktions-
weise und Inhalten entwickelt hat. Abstrahiert können diese auch für das 
Rechtsgebiet des Datenschutzes fruchtbar gemacht werden. Dabei liegt der 
Fokus der Betrachtung auf der Datenverarbeitung durch nicht-öffentliche 
Stellen, wobei die entwickelten Erkenntnisse sich gleichsam mit der einheit-
lichen Geltung der DSGVO auch auf öffentliche Stellen übertragen lassen, 

18  Nicht umsonst werden Daten als das „Öl des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet, etwa von 
Albrecht, ZD 2013, 49, oder als „Rohstoffe“ von Angela Merkel in ihrer Rede beim 
Kongress des Verbands der Deutschen Zeitschriftenverleger (VDZ) am 2.11.2015; ähn-
lich Härting/Schneider, CR 2015, 819 (826); abl. jedoch zu diesem Vergleich aufgrund 
der Reproduzierbarkeit von Daten Kühling/Sackmann, ZD 2020, 24 (25).

19  Siehe bspw. HamBfDI, Tätigkeitsbericht 2019, S. 10; krit. dazu Waldmann, PinG 2022, 
1 (2), der in der Prozessorientierung der DSGVO Vorteile gerade für Unternehmen 
sieht, die sich dergestalt professionalisieren können.

20  Diese Entwicklung sah auch das BVerfG bereits 1983 voraus, vgl. BVerfG, Urt. v. 
15.12.1983 – 1 BvR 209/83, 1 BvR 269/83, 1 BvR 362/83, 1 BvR 420/83, 1 BvR 
440/83, 1 BvR 484/8, BVerfGE 65, 1, Rn. 155.
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sofern für diese keine spezialgesetzlichen Besonderheiten gelten.21 Hierzu 
gilt es im Folgenden zunächst, die von konkreten Einzelfällen losgelöste 
Struktur von Verantwortung bzw. Accountability auf Basis ihrer historischen 
Ursprünge herauszuarbeiten. Verantwortung lässt sich aus dem Deutschen 
ins Englische sowohl mit Accountability sowie mit dem häufig aber unzu-
treffend synonym verwendeten Begriff der Responsibility übersetzen, ohne 
jedoch umfassend die damit verbundenen Konnotationen zu transportieren, 
die durchaus voneinander abweichen. Entsprechend sind nach einer kurzen 
Einordnung von gesetzlich normierter Verantwortung als Regulierungsin-
strument die im englischen Originalschrifttum diskutierten Dimensionen, 
die Accountability annehmen kann, daraufhin zu untersuchen, ob und in 
welcher Form sie auch im Datenschutzrecht einen Niederschlag gefunden 
haben. Dabei wird gezeigt werden, dass es zwar womöglich anspruchsvoll 
sein kann, die exakte Bedeutung von Accountability in einem konkreten 
Kontext zu definieren,22 damit allerdings trotz eines potenziell hohen Pflich-
tenumfangs kein Verstoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien verbunden sein 
muss, der die verschiedenen Normadressaten über Gebühr belasten würde.23 
Vielmehr ergibt sich dies daraus, dass die Faktoren, aus denen die jeweilige 
Machtposition erwächst, zwischen unterschiedlichen Akteuren divergieren, 
wodurch folgerichtig Akteure mit komplexen Geschäftsmodellen oder einer 
marktbeherrschenden Stellung höheren Anforderungen unterworfen werden, 
als kleine und mittlere Unternehmen. Ein besonderes Augenmerk ist dabei 
auch auf Situationen zu richten, wie sie heutzutage im digitalen Bereich vor-
herrschend sind und in denen mehrere Akteure kollaborativ Daten verarbei-
ten, weil in diesen Fällen ein gesteigertes Risiko für natürliche Personen 
entstehen kann, den Umfang und die Effekte einer sie betreffenden Daten-
verarbeitung nicht mehr nachvollziehen zu können.24

Accountability soll dieser möglichen Ohnmacht von natürlichen Personen 
entgegenwirken,25 so dass eine wesentliche Funktion auch denjenigen Par-

21  Art. 2 Abs. 1 DSGVO differenziert entsprechend nicht zwischen den datenverarbeiten-
den Stellen, sondern stellt ausschließlich auf das Kriterium der Datenverarbeitung ab, 
vgl. dazu Kühling/Klar/Sackmann, Datenschutzrecht, 2021, 116, Rn. 223; Ernst, in: 
Paal/Pauly, DSGVO BDSG, 2021, Art. 2, Rn. 2; en passant auch Schmidt, in: Taeger/
Gabel, DSGVO BDSG TTDSG, 2022, Art. 2, Rn. 6.

22  Ähnlich Art. 29-Gruppe, WP 173, Rn. 21 f.
23  Für eine restriktive Auslegung der Accountability-Normen wegen ansonsten möglichen 

Konflikten mit rechtsstaatlichen Grundsätzen wie dem Verhältnismäßigkeitsprinzip 
oder dem Bestimmtheitsgebot plädiert Veil, ZD 2018, 9 (16).

24  Ramsauer, in: Mehde/Ramsauer/Seckelmann, FS Bull, 2011, 1029 (1031), weist darauf 
hin, dass dieses Risiko zu Resignation und damit zu einer unterbleibenden Rechtsaus-
übung führen kann; ähnlich Pohle, PinG 2017, 85 (87).

25  Weichert, in: Däubler et al., DSGVO BDSG, 2020, Art. 5, Rn. 71, sieht die Accountabi-
lity i. S. v. Art. 5 Abs. 2 DSGVO ebenfalls als Korrektiv faktischer Disparitäten; illust-
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teien zukommt, die Akteure zur datenschutzrechtlich begründeten Verant-
wortung ziehen bzw. Accountability einfordern können.26 Fraglich ist, ob 
das Instrument der Accountability diesen Anforderungen gewachsen ist und 
einen echten Beitrag zu einem in Gesamtschau höheren Schutzniveau für 
Betroffene leisten kann.

I.  Historischer Ursprung und konstitutive Merkmale von 
Accountability

Es wird gesagt, Accountability sei wie Kunst; einfacher zu erkennen als zu 
definieren.27 Terminologisch wird der englische Begriff auf eine Amtshand-
lung Wilhelm I. (Wilhelm der Eroberer von England (*1027/28, † 1087)) 
zurückgeführt, der nach der normannischen Einnahme Englands 1085 ver-
anlasste, dass alle ihm unterstehenden Grundeigentümer und Lehensnehmer 
eine Zählung (engl. „a count“) ihrer Güter und Lehen durchführen und ihm 
den jeweiligen Bestand melden sollten, auf dass sie in den sog. Domsday 
Books festgehalten würden.28 Die Grundeigentümer wurden zur Auskunfts-
erteilung verpflichtet, da nur sie über die notwendigen Kenntnisse verfügten, 
also im Wortsinn „able to account“ waren, und sie waren für die im Rahmen 
der Zählung gemachten Angaben und ihre Richtigkeit gegenüber ihrem Sou-
verän haftbar, denn sie konnten bei Verstößen bestraft werden.29 Um diesen 
ursprünglichen Vorgang herum bilden sich im englischen Sprachgebrauch 
die verschiedenen Dimensionen aus, die der vorliegenden Arbeit ihren ro-
ten Faden geben. Zunächst besteht die Pflicht, etwas zu tun und darüber 
gegenüber jemandem zu berichten („to render an account“). Diese konkrete 
Handlungspflicht zur Übermittlung des „counts“ oblag in dem historischen 
Beispiel dem Belehnten, er war „responsible“.30 Responsibility entspricht 
damit in ihrem Ausgangspunkt am ehesten der deutschen „Zuständigkeit“ 

rativ bezüglich Einwilligungen in Zwangslagen Tene/Polonetsky, Northw. J. TaIP 2013, 
239 (254 f.), Rn. 38 ff.

26  Härting, BB 2012, 459, sieht im Vertrauen auf eine funktionierende Überwachung ei-
nen integralen Bestandteil der Informationsgesellschaft; ähnlich auch Alhadeff/v. Al-
senoy/Dumortier, in: Guagnin, et al., Managing Privacy through Accountability, 2012, 
52, die Aufsichtsbehörden deswegen als Vertreter der Betroffenen ansehen.

27  Hale, Global Governance 2008, 73 (75).
28  Vgl. Bovens, ELJ 2007, 447 (448 f.).
29  Auf eine Darstellung, welche weiteren Funktionen mit der Zählung und dem Domsday 

Book möglicherweise verfolgt wurden, kann an dieser Stelle verzichtet werden, vgl. 
dazu ausführlich Dalton, J. Brit. Stud. 2021, 29 (31 ff.).

30  Dubnick, in: O’Brien, Private Equity, Corporate Governance and the Dynamics of Ca-
pital Market Regulation, 2007, 226 (337).
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im Gegensatz zur „Verantwortlichkeit“ für etwas.31 Zuständig zu sein, setzt 
in erster Linie die Fähigkeit zu handeln und zur Beeinflussung bzw. Auf-
bereitung des konkreten Sachverhalts voraus.32 Berechtigt, diese Handlun-
gen einzufordern („to hold someone to account“), waren die vom Souverän 
eingesetzten Verwalter. Seinem Wesen als fiskalischem Dokument entspre-
chend listen die Domsday Books in erster Linie auf, wieviel ein bestimmter 
Grundbesitzer in der Vergangenheit an Abgaben gezahlt hat und wieviel an 
Zahlungen (angelsächsisch „Geld“ genannt) aus seinem Lehen zukünftig zu 
entrichten wären bzw. wieviel der Souverän erwarten durfte.33 Damit wohn-
te Accountability ebenfalls von Anfang an eine Funktion zur Durchsetzung 
von (monetären) Erwartungshaltungen inne.
Dieser historische Ursprung einer Zahlungsverpflichtung erklärt die beson-
ders im englischen Sprachraum verbreitete Verquickung einer (haftungs-)
rechtlichen Verantwortung (liability) mit buchhalterischen Pflichten. „Ac-
counting“ oder „Accountancy“ bezeichnet auch heute gebräuchlich die 
verschiedenen Erscheinungsformen des Rechnungswesens.34 Daneben ist 
Accountability jedoch auch in der Form wertend bzw. einordnend konno-
tiert, diezusätzlich zur rein finanziellen Aussagekraft eine rechtfertigen-
de Erklärung umfasst.35 Accountability wird damit terminologisch als ein 
anglo-normannisches Begriffskonzept bezeichnet,36 das sich in seinen Ur-
sprüngen insbesondere aufgrund der relativ eindimensional ausgestalteten 
und auf finanzielle Narrative beschränkten Wirkung vom heute gebräuchli-
chen Verständnis, beziehungsweise dem, was aufgrund seiner Vielgestaltig-
keit verstanden werden kann, unterschied. Auch wäre es wohl verkürzend, 
die im Folgenden geschilderte Wirkungsweise der Accountability auf anglo-

31  Siehe Kapitel B.III.1.a. unten ausführlich zum Verständnis von „Responsibility“.
32  Vgl. Office of the Auditor General of Manitoba, Mechanisms and practices for ensuring 

the accountability of legislative auditors, S. 2; zur Dichtomie zwischen Accountability 
und Responsibility Uhr, TAQ 1993, 1 (3 f.).

33  Vgl. Maitland, PSQ 1889, 628 (629); Dalton, J. Brit. Stud. 2021, 29 (34); Bovens, WEP 
2010, 946 (950 f.); Zumofen/Vincent, Lien Paper 2015, S. 5.

34  So ist das amerikanische Government Accountability Office (GAO) am ehesten mit 
dem Bundesrechnungshof vergleichbar und kontrolliert in dieser Funktion die Aus-
gaben der jeweils amtierenden Regierung im Auftrag von und in Berichtslinie zum 
Kongress, vgl. Posner/Shahan, in: Bovens/Goodin/Schillemans, Handbook of Public 
Accountability, 2016, 488 (490 f.); CIPL White Paper v. 3.7.2019, Organizational Ac-
countability – Existence in US Regulatory Compliance and its Relevance for a US 
Federal Privacy Law, S. 3 und 6; vgl. auch Sinclair, AOS 1995, 219 (221), wonach 
Accountability aufgrund dieser Verbindung mit Buchhaltungspflichten eine besondere 
Objektivität und Wissenschaftlichkeit ((“objective and scientific connotations”) unter-
stellt wird.

35  Vgl. Schedler, in: Schedler/Diamond/Plattner, The Self-Restraining State, 1999, 13 
(15); Uhr, TAQ 1993, 1 (3).

36  Bovens, ELJ 2007, 447 (448).
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normannische Wurzeln zu reduzieren.37 Accountability als abstrahierbares 
Konstrukt einer narrativen Verpflichtung hat sich von diesen Ursprüngen 
aus erheblich weiterentwickelt. Das Oxford English Dictionary definiert 
Accountability als „the quality of being accountable; liability to give ac-
count of, and answers for discharge of duties or conduct; responsibility; 
amendableness“.38 Bezeichnend für die Deutungsoffenheit des englischen 
Originalbegriffs bzw. die multiplen Dimensionen des dahinterstehenden 
Konzepts39 ist in dieser Definition neben der Aufzählung inhaltlich zu tren-
nender Aspekte mit unterschiedlicher Rechtsqualität vor allem der Verweis 
auf „amendableness“, zu Deutsch „Anpassbarkeit“.40

Ähnlich wie im deutschen Sprachraum die Begriffe der Verantwortung oder 
der Rechenschaftslegung weder auf ein bestimmtes Rechtsgebiet, noch auf 
das Rechnungswesen oder die Politikwissenschaft allein Anwendung finden, 
ist Accountability im englischen Sprachraum ein Konzept, das seine kon-
krete Bedeutung erst im Sachzusammenhang entfaltet.41 Entsprechend wird 
es nicht immer im gleichen Verständnis verwendet,42 so dass es zu einem 

37  Konzeptionell lassen sich bereits in der altgriechischen Demokratie Elemente einer po-
litischen Accountability der Volksvertreter in Form der sog. „straight-line-relationship“ 
erkennen, so Sinclair, AOS 1995, 219 (225), im römisch-rechtlichen ius coercitionis 
(vgl. Plescia, AJLH 2001, 51 (52)), oder in der christlichen Praxis des Beichtens (zum 
wesensgleichen Konzept der Verantwortung, die ebenfalls Ursprünge im kirchlichen 
Bereich hat, Heidbrink, in: Heidbrink/Langbehn/Loh, Handbuch Verantwortung, 2017, 
3 (8), die konstitutiven Wesenselemente der Accountability erkennen. Es könnte auf 
dieser Basis argumentiert werden, dass diese Wirkweise allen Situationen immanent 
ist, in denen Menschen sich einzuhaltende bzw. durchzusetzende Regelwerke geben, 
so Vincent/Zumofen, Lien Paper 2015, S. 5, die Accountability bereits 2000 v.Chr. bei 
Hammurabi erkennen wollen. Vgl. auch Baue/Murninghan, JCC 2011, 27 (32), zum 
vermeintlich frühesten Beispiel einer Unternehmens-Accountability 1602 in Holland.

38  Oxford English Dictionary, Second Edition (1989), Suchword “Accountability”.
39  Vgl. Koppell, PAR 2005, 94 (95); Alhadeff/v. Alsenoy/Dumortier, in: Guagnin, et al., 

Managing Privacy through Accountability, 2012, 49 (50).
40  Mit einer ähnlichen Wortwahl auch Bennett, in: Guagnin, et al., Managing Privacy 

through Accountability, 2012, 33 (43 f.), “adaptability”; krit. zu der durch die Anpass-
barkeit möglichen Aufladung des Begriffs in den letzten Jahrzehnten: Mulgan, PA 
2000, 555.

41  Charlesworth/Pearson, Innovation 2013, 7 (14); CIPL White Paper v. 3.7.2019, Orga-
nizational Accountability – Existence in US Regulatory Compliance and its Relevance 
for a US Federal Privacy Law, S. 6 (“transferable concept”); Alhadeff/v. Alsenoy/Du-
mortier, in: Guagnin, et al., Managing Privacy through Accountability, 2012, 49 (51); 
zum rechtlichen Verantwortungsbegriff vgl. Klement, in: Heidbrink/Langbehn/Loh, 
Handbuch Verantwortung, 2017, 559 (565 f.).

42  Schedler, in: Schedler/Diamond/Plattner, The Self-Restraining State, 1999, 13 (14), 
der darauf hinweist, dass Accountability ein Begriff ist, der häufig auf Basis eines 
eigenen, impliziten Verständnisses verwendet wird, ohne dass klar ist, dass auch der 
Gesprächspartner das gleiche Verständnis hat; so auch Bovens, ELJ 2007, 447 (450) 
und Alhadeff/v. Alsenoy/Dumortier, in: Guagnin, et al., Managing Privacy through Ac-
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Ober- oder eher Überbegriff im Sinne des Freud’schen Über-Ichs geworden 
ist, das die Gesamtheit der idealtypischen Eigenschaften des Akteurs vereint 
und zur Handlungserwartung erhebt.43 Es ist daher für die vorliegende Ar-
beit geboten, zunächst den Untersuchungsgegenstand abzugrenzen.
Die englischsprachige Politik- und Verwaltungswissenschaftsliteratur be-
fasst sich schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts mit der methodischen Auf-
arbeitung von Accountability und hat hierfür systematische Ansätze ent-
wickelt, die sich aus diesen Disziplinen übertragen lassen, aber dennoch 
bislang im deutschen und insbesondere im datenschutzrechtlichen Schrift-
tum unbeachtet geblieben sind. Accountability wird jedoch auch im engli-
schen Schrifttum trotz der weiterhin andauernden Befassung als „magisches 
Konzept“,44 „chamäleonartig“45 oder „notorisch schwer zu definieren“46 
bezeichnet. Aufbauend auf den in der englischsprachigen Literatur entwi-
ckelten systematischen Ansätzen sollen daher vorab am Beispiel des anglo-
normannischen Ursprungs die beiden konstitutiven Elemente von Accounta-
bility illustriert werden: ihre Entstehung und ihr Effekt.47

Mit seiner herrschaftlichen Anordnung zur Gütererfassung nutzte Wilhelm 
der Eroberer seine politische und militärische Position gegenüber den Be-
lehnten, wodurch er nicht nur Kenntnisse über die erwartbaren finanziellen 
Ressourcen erlangte, sondern gleichzeitig deutlich machte, wem diese letz-
tinstanzlich zustünden.48 Accountability basierte in diesem Zusammenhang 

countability, 2012, S. 49 (50); anders scheint das nur die Art. 29-Gruppe in ihrem WP 
173, S. 8, gesehen zu haben, laut der „[…] im Wesentlichen Einvernehmen über seine 
Bedeutung herrscht […]“.

43  Bovens, ELJ 2007, 447 (449; “Accountability has become an icon for good gover-
nance”); Brandsma/Schillemans, JPART 2013, 953 (954); “[…] accountability seems 
to be an ever-expanding concept […]”); das erkennt auch die Art. 29-Gruppe an, wenn 
sie in WP 173, Rn. 21 schreibt, dass „Verantwortung und Rechenschaftspflicht […] 
zwei Seiten einer Medaille und wesentliche Bestandteile der Good Governance“seien; 
Alhadeff/v. Alsenoy/Dumortier, in: Guagnin, et al., Managing Privacy through Accoun-
tability, 2012, 49 (51): „[…] rhetorical tool to express promises of ‚bringing wrongdoers 
to justice‘.“; vgl. auch Gersen/Stephenson, JLA 2014, 185 (191 und 194 ff.), mit einer 
interessanten Untersuchung zur Übererfüllung (Over-Accountability) von Akteuren.

44  Willems/v.Dooren, PMR 2012, 1011 (1012).
45  Sinclair, AOS 1995, 219; v. Alsenoy, Regulating Data Protection, 267; Mulgan, PA 

2000, 555; krit. zu dieser Eigenschaft Veil, ZD 2018, 9 (16).
46  Office of the Auditor General of Manitoba, Mechanisms and practices for ensuring the 

accountability of legislative auditors, S. 2; Mulgan, AJPA 2000, 87.
47  Vgl. Brandsma/Schillemans, JPART 2013, 953 (955); Schedler, in: Schedler/Diamond/

Plattner, The Self-Restraining State, 1999, 13 (14); Koenig-Archibugi, GaO 2004, 234 
(237 f.); Bovens/Schillemans, in: Bovens/Goodin/Schillemans, Handbook of Public Ac-
countability, 2016, 673 (679), bezeichnen dies als “default accountability”.

48  Dalton, J. Brit. Stud. 2021, 29 (31 ff.); ahnlich funktionierte Accountability im römi-
schen Recht durch die sog. „coercitio“, vgl. dazu Plescia, AJLH 2001, 51 (52).
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noch in hohem Maße auf der Kraft des faktisch Stärkeren. Die Anordnung 
als solche war zwar in der damaligen, rudimentären Form ein Gesetz, so 
dass neben dem politischen auch ein (haftungs-)rechtlicher Handlungs- und 
Rechtfertigungsdruck gegeben war. Diese Amtshandlung markiert jedoch 
systematisch den Beginn der jeweiligen Accountability-Beziehung: eine 
Handlungspflicht im klassischen Sinne imperativen Regierens.49 Hand-
lungspflichten wie diese können indes sowohl intrinsischen als auch ext-
rinsischen Ursprungs sein,50 wobei ersteres in Abwesenheit gefestigter mo-
ralischer Überzeugungen historisch wohl eher eine Ausnahme darstellt. In 
beiden Alternativen dient die Vornahme der Handlung durch denjenigen, 
der einer an ihn gerichteten Erwartungshaltung unterliegt, jedoch dazu, be-
stimmte Folgen im Fall der Unterlassung abzuwenden. Diese Folgen mar-
kieren den Effekt bzw. das Ende der konkreten Accountability-Beziehung: 
eine Sanktion. Zwischen diesen beiden Polen wurden in der englischspra-
chigen Literatur verschiedene Stufen entwickelt, wobei sich soweit ersicht-
lich für die wenigsten ein Konsens findet, der eine konzeptionelle51 oder 
begriffliche52 Trennschärfe ermöglichen würde. Verhältnismäßig gesichert 
ist indes mindestens eine Zwischenstufe, wonach derjenige, der einer Hand-
lungspflicht unterliegt, und derjenige, der sanktionsbefähigt ist, im Rahmen 
eines Dialoges oder einer Diskussion einen Ausgleich suchen.53

Auch diese Diskussionsphase ist bereits im anglo-normannischen Ursprung 
erkennbar. Nachdem die Zählung an Wilhelm I. eingemeldet war, wurde 
diese zur Grundlage für zukünftige Abgaben und bei deren Ausbleiben zur 
Diskussionsgrundlage zwischen seinem lokalen Finanzverwalter, dem Ex-
chequer, und dem Belehnten.54 Zwar stand es Wilhelm I. als autoritärem 

49  Vgl. zur Definition imperativer Regierungsformen in Abgrenzung zu nicht-imperativen 
Schulz/Held, Regulierte Selbstregulierung als Form modernen Regierens, 2002, S. A-3.

50  Vgl. Schulz/Held, Regulierte Selbstregulierung als Form modernen Regierens, 2002, 
S. A-3.

51  Charlesworth/Pearson, Innovation 2013, 7 (14 f.); vgl. auch die Beispiele (allerdings 
ohne den Versuch einer Definition) bei Schedler, in: Schedler/Diamond/Plattner, The 
Self-Restraining State, 1999, 13 (14); auch die sieben “essentiellen Elemente” des CIPL 
sind nicht mehrheitsfähig, vgl. CIPL White Paper v. 3.7.2019, Organizational Accoun-
tability – Existence in US Regulatory Compliance and ist Relevance for a US Federal 
Privacy Law, S. 2; Sinclair, AOS 1995, 219 (225 f.), mit fünf Arten von Accountability.

52  So z. B. die Definition von Professional Accountability bei Bovens, ELJ 2007, 447 
(456 f.), wonach hierbei die Kontrolle durch ein Forum von Experten erfolgt und dage-
gen für eine Laienkontrolle Romzek/Dubnick, PAR 1987, 227 (229).

53  Zu dieser Funktion Brandsma/Schillemans, JPART 2013, 953 (955); Mulgan, AJPA 
2000, 87 (88): „[…] accountability is a voice rather than an exit […]”; Raab, in: Gu-
agnin, et al., Managing Privacy through Accountability, 2012, 15 (18 f.); Bayertz, in: 
Bayertz, Verantwortung – Prinzip oder Problem?, 1995, 3 (16).

54  Maitland, PSQ 1889, 628 (629); Dalton, J. Brit. Stud. 2021, 29 (33 f.), m. w. N.; Vesting, 
in: Berg/Fisch/Schmitt-Glaeser/Schoch/Schulze-Fielitz, DV 2001, Beiheft 4, 21 (27 f.), 
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Herrscher bzw. seinen Ministerialen auch ohne Diskussion frei, Sanktionen 
gegen den Lehensnehmer zu verhängen.55 Im modernen Verständnis von 
Accountability, ist die Möglichkeit zur Rechtfertigung und Verteidigung des 
eigenen Handelns jedoch im Allgemeinen anerkannt. Accountability enthielt 
entsprechend bereits in der historischen Form Aspekte der Erwartungssteu-
erung, der Rechtfertigungspflicht und die Androhung einer Sanktion, falls 
diese nicht erreicht wurden.
Damit lassen sich bereits von der vorneuzeitlichen Ursprungsform der Ac-
countability ihre konstitutiven Wesenselemente ableiten;56 Information und 
Sanktion, neben einer unterschiedlich ausprägbaren Diskussionsphase. Die 
Diskussionsphase stellt kein echtes Merkmal im Sinne dieser Betrachtungs-
weise dar, da eine Accountability-Beziehung, also eine Situation in der sich 
eine Partei gegenüber einer anderen rechtfertigen muss und diese dann Sank-
tionen verhängen kann, theoretisch auch ohne eine Diskussion zwischen den 
Parteien auskommt.57 Praktisch und vor dem Hintergrund rechtsstaatlicher 
Prinzipien wird sie dennoch fast immer vorliegen, da die bereitgestellten 
Informationen des Accountability-Pflichtigen regelmäßig nicht auf Anhieb 
dem Informations- oder Erkenntnisbedürfnis des Berechtigten genügen und 
auch nicht notwendigerweise die einzig mögliche Sichtweise darstellen.58 In 
welchem Maße die Diskussion stattfindet, hängt darüber hinaus von weite-
ren Faktoren ab, insbesondere davon, welche Sanktionen im Falle eines be-
stimmten Verhaltens drohen. Droht dem Akteur ein Ausschluss aus einer für 
ihn werthaltigen Gemeinschaft oder ein Bußgeld in Höhe von bis zu 4 % des 
Vorjahresumsatzes, sehen darin einige Autoren richtigerweise eine stärkere 
Motivation, als in einer nicht-räsonierten Veröffentlichung eines Umwelt- 

zum Gegenseitigkeitsverhältnis des Königs, Grundherren und Werbern; Vincent/Zum-
ofen, Lien Paper 2015, S. 5.

55  So auch für den deutschen Rechtsraum Grimm, in: Berg/Fisch/Schmitt-Glaeser/Scho-
ch/ Schulze-Fielitz, DV 2001, Beiheft 4, 9 (10).

56  Vgl. Schedler, in: Schedler/Diamond/Plattner, The Self-Restraining State, 1999, 13 
(14 f. und 19); Koenig-Archibugi, GaO 2004, 234 (237 f.); Raab, in: Guagnin, et al., 
Managing Privacy through Accountability, 2012, 15 (18); diese Elemente werden auch 
in der deutschen Literatur zur Verantwortung identifiziert, vgl. dazu Buddeberg, in: 
Heidbrink/Langbehn/Loh, Handbuch Verantwortung, 2017, 417 (420); abweichend 
Dubnick, in: Bovens/Goodin/Schillemans, Handbook of Public Accountability, 2016, 
23 (27, Fn. 8), der den Denkfehler macht, seine Einschätzung auf die Figur des Accoun-
tants im 15 Jhd. zu stützen, statt auf die historische Herkunft.

57  Schedler, in: Schedler/Diamond/Plattner, The Self-Restraining State, 1999, 13 (18); 
Mulgan, AJPA 2000, 87 (88), der zu Recht darauf hinweist, dass eine Diskussionspha-
se in Ausprägung und Handlungsoptionen erheblich von Marktmechanismen wie zum 
Beispiel der Möglichkeit eines Dienstleisterwechsels beeinflusst wird; teilweise a. A. 
wohl Bovens, ELJ 2007, 447 (451); ders., WEP 2010, 946 (952); Willems/v.Dooren, 
PMR 2012, 1011 (1017), die auch die Diskussion als konstitutiv sehen.

58  Raab, in: Guagnin, et al., Managing Privacy through Accountability, 2012, 15 (22).
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oder Sozialberichts.59 Neben dem Informationsbedürfnis des Berechtigten 
spielt entsprechend auch die Diskussionsbereitschaft des Verpflichteten eine 
Rolle bei der Beurteilung, ob ein Accountability-Mechanismus wirksam ist 
und entsprechend das verfolgte Ziel erreicht.
Damit kann ein- und derselbe Akteur aus unterschiedlichen Quellen (Hand-
lungs- bzw. Rechtfertigungs-)Pflichten unterworfen sein. Diese könnenaus 
der Natur des Akteurs selbst folgen, beispielsweise seiner Organisations-
form als Konzern oder einer international verteilten Arbeitsweise, aber auch 
aus Eigenschaften des Forums, also der Partei, die zur Einforderung von 
Accountability berechtigt ist,60 und den jeweils bestehenden Machtfaktoren 
zwischen diesen beiden Parteien ermittelt werden können.61 In der englisch-
sprachigen Literatur wird dieses Phänomen unter anderem als „multiple 
accountabilities disorder“ schon seit Ende der 1980er Jahre diskutiert.62 
Es bezeichnet Situationen, in denen ein Akteur gleichzeitig mehreren Re-
chenschaftspflichten gegenüber verschiedenen Foren mit regelmäßig un-
terschiedlichen Sanktionsmöglichkeiten unterliegt.63 Dabei hängt von der 
Rechtsnatur des Akteurs auch seine Bindung an jeweils in Frage kommende 
Foren ab. Das englischsprachige Schrifttum hat im Hinblick auf die multip-
len Accountability-Szenarien der öffentlichen Hand, sowohl Behörden ins-
gesamt, ihrer einzelnen Vertreter und insbesondere hinsichtlich Politikern, 
bereits beachtliche strukturelle Arbeit geleistet.64 Danach wurden ursprüng-
lich vier Typen oder Quellen von Accountability identifiziert: bürokratische, 

59  Vgl. Schulz/Held, Regulierte Selbstregulierung als Form modernen Regierens, 2002, 
S. A-10, nach denen (wenig überraschend) ein drohendes Bußgeld die Bereitschaft zur 
Selbstregulierung steigert; Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, 
2010, 42 („faktischer Befolgungszwang“); so auch Kaye, PPA 2006, 105 (109 f.) („Pe-
riodic revalidation creates an ongoing duty of accountability […]“); vgl. jedoch auch 
Martin/Friedewald, DuD 2019, 493 (494 f.) mit dem Versuch einer formelhaften Be-
rechnung, wann Unternehmen zu Rechtsverstößen neigen und dass ein höheres Buß-
geld dies nicht automatisch ändere (495); Bovens, WEP 2010, 946 (952); Lindberg, 
IRAS 2013, 202 (210).

60  Der hierin verwendete Begriff des Forums wird von verschiedenen Autoren ohne Nen-
nung praktikabler Alternativen aufgrund terminologischer und semantischer Grün-
de kritisiert (vgl. O’Kelly/Dubnick, Accountability and its Metaphors, 2015, 9 ff.; 
Willems/v.Dooren, PMR 2012, 1011 (1017 f.), und soll daher im Folgenden aufgrund 
seiner Prägnanz beibehalten werden.

61  Bovens, ELJ 2007, 447 (461); Sinclair, AOS 1995, 219 (220 und 225 f.).
62  So bezeichnet Bovens, ELJ 2007, 447 (457), es als das „Problem der vielen Augen“ in 

Abgrenzung zum „Problem der vielen Hände“, womit er die Situation beschreibt, wenn 
mehr als ein Akteur als Accountability-pflichtig in Frage kommt und die Verantwortung 
dadurch nicht eindeutig zugeschrieben werden kann; Sinclair, AOS 1995, 219 (225 f.); 
Koppell, PAR 2005, 94 (95); Brandsma/Schillemans, JPART 2013, 953 (955).

63  Vgl. Klijn/Koppenjan, in: Bovens/Goodin/Schillemans, Handbook of Public Accoun-
tability, 2016, 242 (248).

64  Prägend hierzu Romzek/Dubnick, PAR 1987, 227 ff.; Schedler, in: Schedler/Diamond/
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gesetzliche, professionelle und politische Accountability,65 wobei sich von 
letzterer im Laufe der Zeit der Aspekt der gesellschaftlichen Accountabi-
lity als eigener Typus abgekapselt hat.66 Neben der politischen bzw. demo-
kratischen Accountability werden für die politik- und verwaltungswissen-
schaftlich untersuchten Akteure darüber hinaus administrative, soziale und 
rechtliche Ausprägungen diskutiert.67 Politische Accountability wird als eine 
Delegationskette beschrieben, in der die Wähler das letztinstanzliche Forum 
und „einfache“ Beamte den letztinstanzlichen Akteur darstellen, während 
alle Glieder dazwischen sowohl Forum als auch Akteur für ihre jeweiligen 
Handlungsweisen seien.68 Für die vorliegende Arbeit sind nach dieser Typo-
logie die Formen der gesetzlichen Accountability und der gesellschaftlichen 
Accountability relevant, da die DSGVO als imperative Verpflichtung und 
das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung als gesell-
schaftliches Narrativ die Anknüpfungspunkte abbilden.69 Die übrigen For-
men der Accountability können jedoch dort von Relevanz sein, wo eine abs-
trakte Verallgemeinerungsfähigkeit ihrer Merkmale gegeben ist.
Accountability wird mit einer Vielzahl von Begriffen, Konzepten und The-
orien in Verbindung gebracht und teilweise synonym verwendet, ohne dass 
es sich dabei um Synonyme handelt. Ein gängiges Beispiel ist die sog. (Cor-
porate) Social Responsibility,70 worin drei inhaltliche Dimensionen von Ac-
countability vermischt und durch die Verwender transportiert werden; (sozi-
al/gesellschaftlich induzierte) Responsiveness, Responsibility, und inzident 
auch die prägende Haftungskomponente von Accountability, die Liability. 
Die Differenzierung der verschiedenen Dimensionen und damit verbunde-
ner Handlungspflichten ist jedoch entscheidend, da Accountability-Defizite 
nur dann trennscharf festgestellt und sanktioniert werden können, wenn sich 

Plattner, The Self-Restraining State, 1999, 13 (14 ff.); Brandsma/Schillemans, JPART 
2013, 953 (956), m. w. N.

65  Vgl. Romzek/Dubnick, PAR 1987, 227 (229).
66  Sinclair, AOS 1995, 219 (220 ff.), bereits mit Abweichungen; Bovens, ELJ 2007, 447 

(461), schließlich mit der eigenständigen Definition.
67  Grundlegend mit dieser Aufteilung Romzek/Dubnick, PAR 1987, 227 (228 ff.); darauf 

aufbauend etwa Sinclair, AOS 1995, 219 (221 f.).
68  Vgl. Bovens, ELJ 2007, 447 (455); Willems/v.Dooren, PMR 2012, 1011 (1023 und 

zweifelnd 1027); Considine, Governance 2002, 21 (25); Mulgan, PA 2000, 555 (568); 
Sinclair, AOS 1995, 219 (221 und 225); Bovens/Schillemans/Goodin, in: Bovens/Goo-
din/Schillemans, Handbook of Public Accountability, 2016, 1 (13); Bayertz, in: Bay-
ertz, Verantwortung – Prinzip oder Problem?, 1995, 3 (35).

69  Vgl. Dubnick, in: Bovens/Goodin/Schillemans, Handbook of Public Accountability, 
2016, 21 (29), zur Bedeutung von Accountability als Narrativ.

70  Z. B. CIPL, The Concept of „Organizational Accountability“, S. 1; vgl. Bovens, ELJ 
2007, 447 (449), der auf die ungenaue sprachliche Verwendung von Responsibility im 
Sinne einer operativen Zuständigkeit und der Accountability im Sinne einer organisa-
torischen Verantwortlichkeit hinweist; vgl. hierzu ausführlich B.III.1.a.
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ein Delta zwischen der zu erfüllenden normativen Erwartungshaltung und 
den Handlungen des Akteurs identifizieren lässt.71 Eine abstrakte Referenz 
auf „soziale Verantwortung“ oder ähnlich vage Termini genügt indes nicht. 
Bezogen auf das Datenschutzrecht bestünde insbesondere das Risiko einer 
fehlerbehafteten Verhängung von Bußgeldern nach Art. 83 DSGVO, von de-
ren Wirksamkeit und Bestand jedoch auch die Akzeptanz der DSGVO ins-
gesamt abhängt, so dass Aufsichtsbehörden ein gesteigertes Interesse daran 
haben müssen, bei der Anwendung der Rechenschaftspflicht aus den Art. 5 
Abs. 2 und 24 Abs. 1 S. 1 DS-GVO juristisch präzise nach den jeweiligen 
Quellen zu differenzieren.
Anhand des Vorgesagten bezüglich des Ursprungs und der abstrakten Funk-
tionsweise lässt sich feststellen, dass Accountability in ihren jeweiligen 
Ausprägungen als ein Geflecht sozialer, wirtschaftlicher, rechtlicher oder 
anderweitiger Bindungen zwischen einem Akteur, dem Rechenschafts-
pflichtigen, und einem Forum, gegenüber dem Rechenschaft abgelegt wer-
den muss und das gegebenenfalls sanktionieren kann, zu verstehen ist.72 
Diesem abstrahierten Verständnis entsprechend ist die vorliegende Arbeit 
aufgebaut. Auch wird vorzugsweise der Anglizismus Accountability statt 
der deutschen Übersetzung als „Rechenschaftspflicht“ genutzt, da eine Re-
chenschaftspflicht nicht zwingend auf eine Sanktionsmöglichkeit angewie-
sen ist, sie der im System der Accountability angelegten Diskussionsphase 
mit unterschiedlichen Foren nicht angemessen Rechnung trägt und damit 
auch das gesetzgeberische Movens nicht ausreichend reflektiert. Wie zu 
zeigen sein wird, wäre Accountability daher treffender mit Rechenschafts- 
und Rechtfertigungspflicht übersetzt worden, was mit der Sanktionsmög-
lichkeit gem. Art. 82 Abs. 1 DSGVO für Sanktionen durch Betroffene und 
Art. 83 DSGVO für Aufsichtsbehörden dem Vorbild der Accountability nä-
hergekommen wäre.73

71  Brandsma/Schillemans, JPART 2013, 953, haben zu diesem Zweck ein Modell entwi-
ckelt, das sie Accountability Cube nennen, und worin einzelne materielle Pflichten und 
Verstöße gegen solche lokalisiert und dann sanktioniert werden können, ohne dass es 
zu einer Verwässerung durch Überschneidungen mit anderen Normen kommen sollte.

72  Bovens, ELJ 2007, 447 (450); Schedler, in: Schedler/Diamond/Plattner, The Self-Re-
straining State, 1999, 13 (15); Alhadeff/v. Alsenoy/Dumortier, in: Guagnin, et al., Ma-
naging Privacy through Accountability, 2012, 49 (51); Sinclair, AOS 1995, 219 (220).

73  Zutreffend weist etwa Riesenhuber, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, 
2021, § 10, Rn. 14, darauf hin, „[…] dass die unionsrechtliche Rechtssprache nicht an-
nähernd so ausgefeilt ist wie die nationale“.
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II.  Terminologie und Aufbau der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur dogmatischen Konzeption 
einer europäisch geprägten Accountability der DSGVO liefern. Strukturge-
bend wird dennoch zunächst auf die oben geschilderten allgemeingültigen 
konstitutiven Wesensmerkmale von Accountability aufgebaut, die in der 
englischen Ursprungsliteratur im Kontext von Politik- und Gesellschafts-
wissenschaften entwickelt wurden, denen in einem zweiten Schritt dann 
der jeweilige Normgehalt der Artikel der DSGVO im Wirkzusammenhang 
zugeordnet wird, um gegebenenfalls ein spezifisches datenschutzrechtli-
ches Delta identifizieren zu können.74 Sie folgt damit dem in der Accoun-
tability-Literatur anerkannten Dreiklang „Accountable for what?“, „Who is 
accountable?“ und „to whom?“.75 Bei der Untersuchung des „Who“ bzw. 
„Whom“ wird sich aus Platz- und Konsistenzgründen auf Situationen be-
schränkt, in denen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch 
eine privatwirtschaftliche juristische Person bzw. eine gem. §§ 15 ff. AktG 
verbundene Unternehmensgruppe erfolgt und auf Akteure aus dem öffent-
lich-rechtlichen Bereich oder gar die Verarbeitung durch natürliche Perso-
nen, die der DSGVO unterliegen,76 verzichtet. Wie bereits aus dem Titel 
ersichtlich ist, wird in der vorliegenden Arbeit mit Anglizismen und Lehn- 
bzw. Originalbegriffen gearbeitet. Dafür sprechen dreierlei Gründe. Erstens 
besteht hinsichtlich des Untersuchungsgegenstands der „Accountability“ Ei-
nigkeit, dass es sich um einen nicht ohne Abstriche übersetzbaren Begriff 
handelt.77 Diese Einschätzung ist darin begründet, dass Accountability so-
wohl begrifflich als auch konzeptionell einen inhärent ambivalenten Cha-
rakter aufweist. Entsprechend bietet die Verwendung der englischen Origi-
nalbegriffe – zweitens – weniger Raum für subjektive Konnotationen und 
damit gegebenenfalls Verkürzungen und Verzerrungen, wie sie eine Über-
setzung notwendigerweise in sich trägt. Drittens ermöglicht die Verwendung 
der englischen Originalbegriffe schließlich den Rückgriff auf die reiche 
Accountability-Literatur, die sich im Laufe der letzten knapp fünfzig Jahre 

74  Der Aufbau folgt entsprechend einem für die Untersuchung und Bewertung von Ac-
countability-Mechanismen etablierten Vorgehen, vgl. Dubnick/Frederickson, JPART 
2010, 143 (145); Bovens, WEP 2010, 946 (960 ff.), auch wenn deren Trennung in Ei-
genschaft (virtue) und Mechanismus (means) nicht vollständig überzeugen kann.

75  Vgl. Scott, JLaS 2000, 38 (41); Dicke, ARPA 2002, 455 (456); Koenig-Archibugi, GaO 
2004, 234 (237 f.); Schedler, in: Schedler/Diamond/Plattner, The Self-Restraining Sta-
te, 1999, 13 (21 f.); Lührmann/Marquardt/Mechkova, APSR 2020, 811 (812); Bovens, 
WEP 2010, 946 (953); die gleichen Fragen stellt Werner, in: Seibert-Fohr, Entgrenzte 
Verantwortung, 2020, 31 (33 ff.), zum deutschen Begriff der „Verantwortung“.

76  Vgl. zu diesen relativ wenig beachteten Verarbeitungssituationen Golland, ZD 2020, 
397.

77  Art. 29-Gruppe, WP 173, S. 8, Rn. 22.


